
ständig wieder an das Einstimmig
keitsprinzip gekoppelt werden 
kann. 

Zur Klarstellung führt der Gerichts
hof der Europäischen Gemein
schaften jedoch zusätzlich aus, daß 
dies dann nicht gelte, wenn beson
dere Vertragsbestimmungen für 
einzelne Bereiche etwas anderes 
vorschrieben. So würden bei
spielsweise die allgemeinen Be
fugnisse nach Art. 128 durch die 
Spezialvorschrift des Art. 57 (Erlaß 
von Richtlinien über eine gegensei
tige Anerkennung von Befähi
gungsnachweisen) verdrängt. Der
artige Rechtsakte bedürfen der 
qualifizierten Mehrheit nach Maß
gabe der Stimmenwägung des Art. 
148 Abs. 2 EWG-Vertrag. Weil das 
ERASMUS-PROGRAMM im übri
gen auch Fragen der wissenschaft
lichen Forschung behandelt, war 
es nicht mehr durch Art. 128 allein 
gedeckt; vielmehr war die Hinzu
fügung des Art. 235 rechtens. 

Festzuhalten bleibt, daß zumindest 
Aktionsprogramme zur Verwirkli
chung der allgemeinen Grundsät
ze des Beschlusses 63/ 266 nicht 
mehr einstimmig gefaßt werden 
müssen. Dies könnte dazu führen, 
daß die zwischen Bund und Län
dern durch das Gesetz zur Einheit
lichen Europäischen Akte vom 28. 
Februar 1986 (BGBl. II S. 1102) vor
gesehene und inzwischen abge
schlossene besondere Verfahrens
und . Beteiligungsvereinbarung 
nicht durchweg die intendierten 
Folgerungen zeitigt. Zwar wird 
durch die Einheitliche Europäi
sche Akte auch die Luxemburger 
Erklärung von 1966 bestätigt, der
zufolge bei "sehr wichtigen eige
nen Interessen'' eines Staates nach 
wie vor der Konsens gesucht wer
den muß, jedoch dürfte dieses In
strument nur wohl dosiert einge
setzt werden können. 

Für eine weitere Verwirklichung 
der Europäischen Berufsausbil
dungspolitik haben die Entschei
dungen des Gerichtshofes der Eu
ropäischen Gemeinschaften wich
tige Klarstellungen gebracht. 

(Hans-Jürgen Bender, 
Leiter des Referats "Recht" im BIBB) 
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QualifiZierte Beschäftigung ist wichtig für 
den Berufsstart! Die Situation junger Fachkräfte 
nach der Berufsausbildung 

I 

In jüngster Zeit werden rückläufige Arbeitslosenzahlen zum Anlaß genommen, "Ent
warnung" an der zweiten Schwelle, d. h. beim Übergang von der Berufsausbildung in die 
Erwerbstätigkeit zu geben. Aber sind die Probleme tatsächlich gelöst? Muß nicht viel
mehr berücksichtigt werden, daß die Arbeitslosenstatistik die Situation an der zweiten 
Schwelle unzureichend erfaßt, da sie zum einen nur die registrierte Arbeitslosigkeit aus
weist und zum anderen nichts über den tatsächlichen Verbleib der Ausbildungsabsolven
ten aussagt? 

Diesen Fragen des Verbleibs wur
de auf einer vom Institut zur Erfor
schung sozialer Chancen (ISO) und 
dem Bundesinstitut für Berufsbil
dung (BIBB) veranstalteten Tagung 
nachgegangen, an der sich zahlrei
che Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verschiedener 
Einrichtungen*) beteiligten. Die 
Diskussion unter den beteiligten 
Wissenschaftlern hat übereinstim
mend gezeigt: 

Selbst wenn die registrierte Ar
beitslosigkeit direkt nach der Be
rufsausbildung aufgrund der de
mographischen Entwicklung und 
der augenblicklichen konjunktu
rellen Situation rückläufig ist, be
deutet das nicht, daß den jungen 
Fachkräften Arbeitsplätze, die ih
rer Berufsausbildung entsprechen, 
in ausreichender Zahl zur Verfü
gung stehen. Vielmehr mündet ein 
Teil der Absolventen in befristete 
Beschäftigungsverhältnisse ein, 
nimmt eine berufsfremde Arbeit 
an, qualifiziert sich unmittelbar 
nach Ausbildungsabschluß weiter 
und ähnliches - oft nur, um dro
hende Arbeitslosigkeit abzuwen
den. Für diesen Personenkreis, 
dessen Anteil nach wie vor hoch 
ist, sind die Probleme an der zwei
ten Schwelle nicht gelöst, sondern 
lediglich in die Zukunft ve rlagert. 
Darüber hinaus sind selbst erfolg
reiche Übergänge nicht immer rei
bungslos verlaufen. Oftmals müs-

*) Die Wissenschaftler innen und Wissenschaftler 
kamen aus dem Deutschen Institut für Wirt
schaftsforschung, den Universitäten Bremen, 
Duisburg und Regensburg, dem Deutschen Ju
gendinstitut, dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, dem Landesinstitut Sozialfor
schungsstelle Dor tmund, dem Institut für Markt
und Werbeforschung, dem Landesarbeitsamt 
Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Wirt
schaft, M ittelstand und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen und dem Deutschen Ge
werkschaftsbund. 

sen junge Fachkräfte ein kaum zu
mutbares Maß an Mobilität und 
Flexibilität zeigen, um einen Ar
beitsplatz zu erhalten, der ihrer 
Ausbildung entspricht. 

Die Ergebnisse unterstreichen, 
daß nach wie vor erheblicher For
schungsbedarf bei der Erfassung, 
Beschreibung und Erklärung der 
Probleme an der zweiten Schwelle 
besteht. So müssen zum einen wei
tere Indikatoren entwickelt wer
den, die die Situation angemessen 
erfassen, als es mit Arbeitslosen
quoten allein möglich ist. Zum an
deren sind Handlungsmöglichkei
ten aufzuzeigen, um die Ausbil
dungsabsolventen in qualitativ an
spruchsvolle und dauerhafte Be
schäftigungsverhältnisse zu brin
gen. 

Neue Anforderungen ergeben 
sich sowohl an das berufliche Bil
dungssystem als auch an das Be
schäftigungssystem. Dies bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als 
daß breite berufliche Grundbil
dung und eine entsprechende 
Fachbildung ergänzt werden müs
sen durch einen gezielten und ge
planten Arbeitseinsatz von Berufs
anfängern und entsprechend qua
lifizierten Arbeitsplätzen der 
Fachangestellten- und Facharbei
terebene. Wenn nach der ersten 
wichtigen Phase der beruflichen 
Ausbildung der Erwerb von Be
rufserfahrung nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen möglich 
ist, so wird der gesamte Berufsver
lauf negativ beeinflußt. Da betrieb
liche Berufsausbildung und die je
weiligen Personalrekrutierungs
strategien sehr eng miteinander zu
sammenhängen, müssen Überle
gungen und politisches Handeln 
zur Reduzierung der Hindernisse 
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an der zweiten Schwelle sowohl in 
Richtung auf eine Qualitätsverbes
serung der betrieblichen Erstaus
bildung als auch auf die Bedingun
gen des betrieblichen Arbeitsein
satzes nach abgeschlossener Aus
bildung gelenkt werden. 

Ein ausführlicher Tagungsbericht 
(Projekte, Diskussionen) mit dem 
Titel "Entwarnung an der zweiten 
Schwelle - Übergänge von der Be
rufsausbildung in die Beschäfti
gung am Ende der 80er Jahre'' wird 
derzeit vorbereitet. (BIBB, ISO) 

Zwischenbericht der Enquete-Kommission 
veröffentlicht 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Zukünftige Bildungspolitik -
Bildung 2000" hat nach eineinhalb Jahren Arbeit ihren Zwischenbericht (Drucksache 
11/5349) vorgelegt. Die Kommission erhofft sich von diesem Tätigkeitsbericht eine brei
tere öffentliche Diskussion zur langfristigen Orientierung der Bildungspolitik: Der Ein
setzungsbeschluß [Drucksache 11/1448*)] nennt gesellschaftliche Faktoren (Gleichstel
lung der Geschlechter, ökologische Erfordernisse, technologische Umwälzungen in der 
lndustriegesellschaft, internationale Verflechtungen und Konflikte, sozialer Wandel), 
denen die Bildungspolitik des Bundes vorausschauend Rechnung tragen müsse. Weiter 
soll die Kommission ,,Insbesondere''-Fragen der Bildungsbeteiligung, des Übergangs in 
das Bildungs- und vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem, der Bildungsziele und ihrer 
Vermittlung, der Konsequenzen neuer Kommunikationstechnologien und der Organi
sation und Finanzierung des Bildungswesens untersuchen, soweit der Bund hierflir 
Zuständigkeiten hat. Die Empfehlungen der Kommission sollen sich auch auf das Zusam
menwirken der Bildungspolitik des Bundes mit anderen relevanten Politikfeldern be
ziehen. 

Das Instrument einer Enquete
Kommission, der gleichbereichtigt 
Abgeordnete und von den Fraktio
nen benannte Sachverständige an
gehören, die einen festgelegten 
Auftrag bearbeiten und die dem 
Bundestag vor dem Ende der Le
gislaturperiode Empfehlungen un
terbreiten soll, ist auf Bildungsfra
gen im Bundestag noch nicht ange
wandt worden. 

Die Enquete-Kommission fügt sich 
ein in eine wieder in Bewegung ge
kommene internationale Debatte 
um eine Neuorientierung der 
Bildungs- und Wissenschaftspoli
tik Die neugewonnene Bedeutung, 
die der Bildung und Ausbildung 
zugemessen wird, findet internatio
nal ihren Ausdruck in zahlreichen 
neuen Kommissionsberichten und 
Empfehlungen. Zwei Gesichts
punkte zeichnen diese Arbeiten 
aus: der Verweis auf die Bedeu
tung von Zusammenhängen zwi
schen Bildung und nationalem 
Wohlstand und der Verweis auf die 

*) Anschrift des Sekretariats : Enquete-Kommis
sion "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 
2000", Bundeshaus, Haus V, 5300 Bann I 
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Notwendigkeit von Bildung für den 
sozialen Zusammenhalt und die 
Entwicklung der Demokratie. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten in 
der ersten Phase der Kommissions
arbeit stand neben Überlegungen, 
auf welche Zukunft das Bildungs
wesen vorbereitet sein und selbst 
aktiv mit vorbereiten sollte, die Fra
ge, vor welchen Aufgaben die zu
künftige Bildungspolitik des Bun
des steht, damit sich Jugendliche 
und Erwachsene auf neue Heraus
forderungen und insbesondere auf 
die Übernahme von Verantwortung 
in Arbeit und Beruf vorbereiten 
können. Die Kommission hat dieser 
Schwerpunktsetzung folgend gro
ße Verbändeanhörungen zu Fra
gen der beruflichen Erstausbil
dung und Erwerbsarbeit und zur 
beruflichen Weiterbildung durch
geführt sowie eine Reihe von Ex
pertengesprächen veranstaltet. 

Die Auswertung dieser öffentlichen 
Anhörungen - noch ohne Wertung 
der von den Experten vorgetrage
nen Problembeschreibungen und 
Handlungsvorschläge - steht im 
Mittelpunkt des Zwischenberichts. 

Daneben hat die Kommission eine 
Reihe von Informationsbesuchen 
bei Lehrenden und Lernenden, 
beim BIBB und IAB und anderen 
Institutionen durchgeführt. Eine 
weitere wichtige Basis für die Korn
missionsarbeit stellen insgesamt 16 
von ihr vergebene Gutachten dar, 
in denen vor allem Fragestellun
gen zu den Arbeitsschwerpunkten 
Berufliche Bildung und Erwerbsar
beit sowie Weiterbildung unter
sucht werden. Einige der Gutach
ten behandeln zudem zentrale 
Querschnittsfragen (Lebensent
würfe von Jugendlichen, Gleich
stellung der Geschlechter, neue 
Informations- und Kommunikations
technologien, ökologische Heraus
forderungen für die Bildungspoli
tik, regionaler Strukturwandel, be
nachteiligte Gruppen in der beruf
lichen Bildung, interkulturelle Bil
dung). Die Ergebnisse aller Gut
achten sollen rasch öffentlich zu
gänglich gemacht werden. 

Der Zwischenbericht ist - abgese
hen von zwei Minderheitsvoten zu 
den Themen "Bildungsreformtradi
tionen und neue Herausforderun
gen" sowie "Zuständigkeiten und 
Möglichkeiten des Bundes in der 
Bildungs- und Wissenschaftspoli
tik'' - einstimmig beschlossen 
worden. In einem Anhang werden 
von Sachverständigen und Abge
ordneten für die Beratungen zum 
Zwischenbericht vorgelegte Ent
würfe zu einigen Problemzonen 
der beruflichen Erstausbildung 
und Weiterbildung abgedruckt. 
Diese "Namensbeiträge" sollen in 
der zweiten Phase zusammen mit 
den inzwischen abgeschlossenen 
Gutachten in der Kommission erör
tert werden. 

Der Zwischenbericht enthält eine 
Fülle von Detailaussagen zu Pro
blemen und möglichen Maßnah
men im Bereich der beruflichen 
Erstausbildung und Weiterbildung. 
Drei wesentliche Gesichtspunkte 
sind : 
- Der Bund hat wichtige bildungs

politische Zuständigkeiten. Die 
Zusammenarbeit des Bundes 
mit den Ländern und mit ande
ren relevanten Politikbereichen 
ist geboten, um die eingangs 
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